
Ergänzende Bedingungen der EWR Aktiengesellschaft zu der Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Strom-
grundversorgungsverordnung – StromGVV) sowie Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV)

1.	 �Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; 	
Mitteilungspflichten, § 7 StromGVV/GasGVV

	 �Ändert oder erweitert der Kunde bestehende elektrische Anlagen oder möchte er zusätz-
liche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat er dies dem Grundversorger vor Inbetriebnah-
me schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die Änderung der Strom- bzw. Gasverbrauch 
erheblich erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist anzunehmen, soweit sich der Strom- bzw. 
Gasverbrauch um mindestens 50 % erhöht oder sich eine Änderung der Nennwärmeleis-
tung ergibt. Der Kunde hat sich in Zweifelsfällen an den Grundversorger zu wenden, der 
Listen mit meldungspflichtigen Verbrauchsgeräten und Anträge bereithält.

2.	 �Abrechnung, § 12 StromGVV/GasGVV
2.1.	 �Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet (Jahresabrechnung). 

Die Abrechnung erfolgt im rollierenden Verfahren, dabei wird der Abrechnungszeitraum 
von 12 Monaten nicht wesentlich überschritten.

2.2.	 �Auf Wunsch des Kunden rechnet der Grundversorger den Stromverbrauch monatlich, vier-
teljährlich oder halbjährlich ab (unterjährige Abrechnung). Hierfür berechnet der Grund-
versorger dem Kunden ein zusätzliches Entgelt pro Abrechnung. Über die unterjährige 
Abrechnung ist eine gesonderte Vereinbarung nach folgender Maßnahme abzuschließen:

a)	 �Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur zu Beginn eines Kalendermonats aufge-
nommen werden.

b)	 �Der Kunde hat dem Grundversorger seinen Wunsch nach Beginn, Ende sowie Zeitraum der 
unterjährigen Abrechnung spätestens einen Monat vor dem gewünschten Anfangsdatum 
unter Angabe seiner persönlichen Daten, der Verbrauchsstelle und Kundennummer, der 
Zählernummer und ggf. des beauftragten dritten Messstellenbetreibers oder Messdienst-
leisters in Textform mitzuteilen.

c)	 �Der Grundversorger wird dem Kunden innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der 
Mitteilung des Kunden die Vereinbarung über eine unterjährige Abrechnung übersenden.

2.3.	 �Unabhängig vom jeweils geltenden Abrechnungszeitraum und von der Möglichkeit, 
unterjährige Abrechnungen nach Ziffer 2.2 zu vereinbaren, erstellt der Grundversorger 
auf Kundenwunsch Zwischenabrechnungen. Hierzu werden dem Grundversorger die 
Zählerstände als Abrechnungsgrundlage vom Kunden mitgeteilt. Für die Erstellung von 
Zwischenabrechnungen werden dem Kunden die Kosten gemäß beiliegendem Preisblatt 
in Rechnung gestellt. Die Erstellung von Zwischenrechnungen hat keine Auswirkungen auf 
den nach Ziffern 2.1 oder 2.2 jeweils geltenden Abrechnungszeitraum.

2.4.	 �Auf Wunsch des Kunden erstellt der Grundversorger zu Informationszwecken kosten-
pflichtige und rechtlich unverbindliche Simulationsrechnungen, die den jeweils aktuellen 
Stand der gezahlten Abschlagszahlungen zum Verbrauch widerspiegeln. Hierzu werden 
dem Grundversorger die Zählerstände als Abrechnungsgrundlage vom Kunden mitgeteilt. 
Für die Erstellung von Simulationsrechnungen werden dem Kunden die Kosten gemäß 
beiliegendem Preisblatt in Rechnung gestellt.

2.5.	 �Nach Erstellung der Jahresabrechnung wird die Differenz zwischen den geleisteten 
Abschlagszahlungen und dem tatsächlichen Jahresverbrauch nachberechnet und vergütet. 
Die zu viel geleisteten Abschlagszahlungen werden mit der nächsten Abschlagsforderung 
bzw. mit einer etwaigen Schlussrechnung verrechnet.

3.	 �Abschlagszahlungen, § 13 StromGVV/GasGVV
	 �Der Grundversorger erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Die Höhe dieser Ab-

schlagszahlungen wird anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem 
Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum berechnet. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Im Fall einer monatlichen Abrechnung nach Ziffer 2.2 erhebt der 
Grundversorger keine Abschlagszahlungen.

4.	 �Vorauszahlung und Vorkassensysteme, § 14 StromGVV/GasGVV
4.1.	 �Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Grundversorger 

nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der Annahme, dass der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen wird, ist der 
Grundversorger wahlweise berechtigt, Vorauszahlung der Abschlagsbeträge zu verlangen 
oder auf Kosten des Kunden bei diesem einen Bargeld-, Chipkartenzähler oder sonstige 
vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten. Die Kosten werden gemäß beiliegendem 
Preisblatt erhoben.

4.2.	 �Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten, entfällt, wenn der Kunde 
sämtliche Zahlungsverpflichtungen in zwölf aufeinander folgenden Monaten vollständig 
und pünktlich erfüllt hat.

5.	 �Zahlungsweise, § 16 Abs. 2 StromGVV/GasGVV
5.1.	 �Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch:	

•	 SEPA-Basislastschriftmandat	
•	 Dauerauftrag	
•	 Überweisung inkl. Bareinzahlung auf das Konto des Grundversorgers	
•	 SEPA-Firmenlastschriftmandat	
•	 Barzahlung im EWR Kundenzentrum Worms im Lutherring 5, 67547 Worms	
zu leisten.

5.2.	 �Rechnungsbeträge und Abschläge sind so zu entrichten, dass für den Grundversorger 
keine zusätzlichen Kosten entstehen. Maßgeblich für die rechtzeitige Einhaltung der 
Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Grundversorger bzw. der Zeitpunkt 
der Gutschrift auf dem Konto des Grundversorgers.

6.	 �Zahlung und Verzug, § 17 StromGVV/GasGVV
6.1.	 �Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang fällig. Abschlagszah-

lungen werden zu dem vom Grundversorger nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest-
gelegten Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der erstmaligen 
Zahlungsaufforderung (z. B. Abschlagsplan).

6.2.	 �Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Grundversorger angemessene 
Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert der Lieferant erneut zur 
Zahlung auf oder lässt der Lieferant den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt 
der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß beiliegen-
dem Preisblatt berechnen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder 
wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

6.3.	 �Durch Rücklastschriften anfallende zusätzliche Kosten stellt der Grundversorger dem Kunden 
pauschal gemäß beiliegendem Preisblatt in Rechnung, es sei denn, der Kunde hat die 
Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlan-
gen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

7.	 �Unterbrechung der Versorgung, § 19 StromGVV/GasGVV
7.1.	 �Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der Grundversorgung sowie der 

Wiederherstellung der Grundversorgung sind vom Kunden zu ersetzen. Die entstehenden 
Kosten werden dem Kunden pauschal gemäß beiliegendem Preisblatt in Rechnung 
gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden 
ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich 
geringer als die Höhe der Pauschale.

7.2.	 �Die Wiederherstellung der Grundversorgung erfolgt nur, wenn die Bezahlung der Unterbre-
chungs- und Wiederherstellungskosten erfolgt ist und die Gründe für die Unterbrechung 
entfallen sind.

7.3.	 �Soweit der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminankündigung nicht an-
getroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen deswegen nicht durchgeführt werden 
können, kann der Grundversorger die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten pauschal 
gemäß beiliegendem Preisblatt berechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, 
die zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

8.	 �Kündigung, § 20 StromGVV/GasGVV
	 �Die Kündigung des Grundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der Textform 

und soll wenigstens folgende Angaben enthalten:	
•	 Kunden- und Verbrauchstellennummer	
•	 Zählernummer	
•	 �Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung (sofern abweichend von bisheriger Anschrift)

9.	 �Rechnungszweitschrift
	 �Dem Kunden werden für die Ausfertigung einer Rechnungszweitschrift die Kosten laut 

beiliegendem Preisblatt in Rechnung gestellt.

10.	 �Streitbeilegungsverfahren
10.1.	�Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unter-

nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB 
(Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des 
Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, 
die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach 
§ 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu 
beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: EWR AG M-C – Verbraucher-
beschwerden, Lutherring 5, 67547 Worms, Telefon 0800 0848 850 (für Sie kostenlos; 
Servicezeiten Mo. – Fr. von 8 – 18 Uhr), oder per E-Mail an verbraucherservice@ewr.de.

10.2.	�Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle) 
nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das 
Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder 
erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das 
Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. 
Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Ver-
jährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen 
oder ein anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt.

10.3.	�Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., 
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030 2757240–0, Telefax: 030 2757240–69, 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de

10.4.	�Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucher-
service der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 
Bonn, Telefon: 030 22480-500 oder 01805 101000, Telefax: 030 22480-323, E-Mail: 
verbraucherservice-energie@bnetza.de.

11.	 �Inkrafttreten
	 �Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01. Februar 2017 in Kraft und ersetzen die 	

Ergänzenden Bedingungen vom 01. Januar 2013.




